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Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 10. Oktober 2022 
 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Annahme von Spenden; 
Genehmigung 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt. 

 

2. Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH; 
Besetzung einer Grundstückskommission 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Zur Empfehlung eines Grundstücks für einen möglichen Neubaustandort des 
Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz wird eine Grundstückskommission 
gebildet. 

2. Die Grundstückskommission wird besetzt mit acht Vertretenden des Kreistags, 
vier Vertretenden der Spitalstiftung Konstanz sowie vier Vertretenden der För-
dergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH. Darüber hinaus gehören der 
Kommission Herr Landrat Zeno Danner sowie Herr Bernd Sieber, Geschäftsfüh-
rer der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, an.  

3. Die Mitglieder sowie die stellvertretenden Mitglieder des Kreistags in der 
Grundstücks-kommission werden gemäß den Vorschlägen der Fraktionen be-
nannt. 

 

3. Migration und Integration im Landkreis Konstanz 
  

3.1. Sachstand Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

3.2. Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; 
Gemeinschaftsunterkunft Campus Konstanz, Verlängerung Anmietung Leichtbauhal-
le 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Die Anmietung der Leichtbauhalle auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft 
Campus wird um ein Jahr verlängert (Kosten der Anmietung für ein Jahr rd. 134.000 
EUR) bis 31. Dezember 2023. 
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3.3. Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; 
Errichtung von Leichtbauhallen 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Anmietung und Errichtung mehrerer Leichtbauhallen für insgesamt rund 
2.000 Personen wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen weiterzuführen und weitere 
Grundstücke zu diesem Zweck zu suchen und anzumieten. 

3. Den überplanmäßigen Aufwendungen des Jahres 2022 in Höhe von rund 0,4 Mio. 
EUR wird zugestimmt. Sie werden aus den höheren Erträgen aus Schlüsselzuwei-
sungen des Teilhaushalts 6 gedeckt. 

4. Die (Zwischen-)Finanzierung der Aufwendungen des Jahres 2023 in Höhe von 
rund 3,0 Mio. EUR erfolgt im Haushaltsjahr 2023. Die Kostenübernahme ist im 
Rahmen der Spitzabrechnung sichergestellt. 

 

3.4. Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; 
Nutzung von kommunalen Hallen zur Notunterbringung 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (mehrheitliche Ja-Stimmen, 3 Gegenstim-

men): 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Bedarfsfall mit den Kommunen Vereinba-
rungen zur Nutzung von kommunalen Hallen zur Notunterbringung von Geflüch-
teten und Asylsuchenden abzuschließen. 

2. Die erforderlichen Mittel für die Ertüchtigung der Hallen bis zu maximal 500.000 
EUR werden im Haushaltsjahr 2022 überplanmäßig bereitgestellt. Diese werden 
aus den höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen des Teilhaushalts 6 gedeckt. 

 

Hinweis: 

Ziffer 2 des Beschlussvorschlages wurde von der Verwaltung um einen 
Deckungsvorschlag ergänzt. 

 

4. Klimaschutz im Landkreis Konstanz 
  

4.1. Antrag der Freien Wähler; 
ÖPNV der Zukunft 3 

   
 Empfehlungsbeschluss 1 an den Kreistag (Antrag der Freien Wähler; 13 Ja-Stimmen, 

3 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen): 
Die Verwaltung besetzt unverzüglich eine qualifizierte Sachbearbeitung (100%) im 
zuständigen Amt befristet für 4 Jahre. 
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Empfehlungsbeschluss 2 an den Kreistag (Beschlussvorschlag der Verwaltung; mehr-
heitliche Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen): 
1. Zur Förderung von nachhaltiger Mobilität stellt der Landkreis Konstanz, zunächst 

befristet auf vier Jahre 

 Eine Beauftragte / einen Beauftragten für die Koordination von Mobilitäts-
stationen und Car-Sharing und   

 Eine Beauftragte / einen Beauftragten für die Koordination Mobilität, Klima 
und Lärmschutz 

im Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung ein. 

2. Zur Finanzierung der Stellen hat der Landkreis Konstanz die Landesförderung in 
Höhe von 100 Prozent der Personalkosten für die ersten zwei Jahre beantragt. 
Der Landkreis stellt die Finanzierung beider Stellen für jeweils zwei weitere Jahre 
sicher. 

 

4.2. Antrag der Freien Wähler; 
Kommunaler "Green Deal": Fit for 55 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (mehrheitliche Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 

1 Enthaltung): 
1. Die Verwaltung richtet zur Unterstützung der Kommunen im Landkreis eine Stel-

le Klimaschutzkoordination im Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung, befris-
tet auf vier Jahre ein, sofern sich mindestens 25 Prozent der Kreiskommunen für 
die Einrichtung einer solchen Stelle aussprechen und einer Kofinanzierung, wie 
unter Ziffer 2. dargestellt, zustimmen.  

2. Zur Finanzierung der Stelle wird die Bundesförderung für die Einrichtung einer 
solchen Koordinationsstelle in Höhe von 70 Prozent der förderfähigen Gesamt-
ausgaben beantragt. Die übrigen 30 Prozent werden unter den Kommunen, wel-
che sich für die Einrichtung einer solchen Stelle ausgesprochen haben, aufgeteilt. 

 

5. Abgabe kostenloser Menstruationsartikel in Kreisschulen, Kreissporthallen sowie 
Gebäuden der Landkreisverwaltung; 
gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE 

   
 Beschluss (7 Ja-Stimmen, 9 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen; folglich abgelehnt): 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises soll mit den entsprechenden Institu-
tionen ein Konzept zur Ausgabe kostenloser Menstruationsartikel in Kreisschulen, 
Kreissporthallen sowie Gebäuden der Landkreisverwaltung entwickeln und die 
Maßnahme mit einer Informationskampagne zu dem Thema begleiten. 

 

6. Kreishaushalt - Jahresabschluss 2021; 
a) Vorlage des Jahresabschlusses 
b) Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
c) Feststellung des Jahresabschlusses 
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Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Zu a) 

Der Jahresabschluss inklusive aller Erläuterungen und Anlagen wird zur Kenntnis 
genommen. 

Zu b) 

Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Zu c) 

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird festgestellt. 

 

Hinweis:  

Auf Anregung von Kreisrat Hans-Peter Lehmann sichert der Vorsitzende zu, auf eine 
erneute detaillierte Sachverhaltsdarstellung in der Sitzung des Kreistags zu verzichten. 

 

7. Kreishaushalt 2023; 
Information über den aktuellen Planungsstand 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Der Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

8. Beteiligungsübersicht Landkreis Konstanz 
   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Vorlage zur Kenntnis. 

 

9. Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); 
Jahresabschluss 2021 

   
 Beschluss 1 (einstimmig): 

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 156,32 EUR wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen. 

 

Beschluss 2 (mehrheitliche Ja-Stimmen, 1 Enthaltung): 

3.1 Der Geschäftsführung, Herrn Michael Baldenhofer, wird Entlastung erteilt. 
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Beschluss 3 (mehrheitliche Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen): 

3.2 Der Geschäftsführung, Herrn Thorsten Leupold, wird Entlastung erteilt. 

 
Hinweis: 

Dieser TOP wurde mit nach TOP 9.2 beraten. 

 

9.1. Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); 
Jahresabschluss 2021 - Entlastung des Gesellschafterausschusses 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Bo-
densee Standort Marketing GmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Gesell-
schafterausschusses zuzustimmen. 

 

Hinweise: 

Landrat Danner sowie Herr Kreisrat Eisch nahmen wegen Befangenheit weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

Die Sitzung wurde bei diesem TOP von Herrn ELB Gärtner geleitet. 

 

9.2. Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); 
Weitere Ausrichtung 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (mehrheitliche Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 

2 Enthaltungen) 

1. Der Kreistag stimmt der geplanten Neuausrichtung der bisherigen BSM GmbH 
inklusive einer Umbenennung und den geplanten Angeboten zum Kauf und Ver-
kauf von Gesellschaftsanteilen zu. 

2. Gelingt die Umsetzung bis 31. Dezember 2023 nicht, wird der Landrat beauftragt, 
die Gesellschaft aufzulösen. 

3. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises für 2023 beträgt 30.000 EUR. 

 

Hinweise: 

Dieser TOP wurde mit Einverständnis des Gremiums nach TOP 8 beraten. 

Kreisrat Eisch nahm aufgrund von Befangenheit weder an der Beratung noch an der 
Beschlussfassung teil. 

 

10. Internationale Bodensee Tourismus GmbH; 
Nachbesetzung eines Aufsichtsratsmandats bei der Internationalen Bodensee      
Tourismus GmbH (IBT GmbH) 
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Beschluss (einstimmig): 

1. Der Abberufung von Nina HANSTEIN (Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell 
GmbH) als Vertreterin des Landkreises Konstanz im Aufsichtsrat der IBT GmbH 
wird zugestimmt.  

2. Der Nachbesetzung des frei gewordenen Aufsichtsratsmandats bei der IBT GmbH 
durch Frau Sabine HELLNER (Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, ab 
1. Januar 2023 Landratsamt Konstanz) für die laufende Amtsperiode wird zuge-
stimmt. 

 

11. Verein BioLAGO e.V. (BioLAGO); 
Rechenschaftsbericht über die projektbezogene Förderung „Digitale Gesundheits-
versorgung im Landkreis Konstanz / Aufbau eines Telemedizinischen Versorgungs-
zentrums in Steißlingen“ 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht von Herrn Lange-Prollius zur 
Kenntnis. 

 

12. Digitalisierung im Landratsamt Konstanz 
   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

13. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  

13.1. Vorstellung/Information über das in Radolfzell ansässige hebammengeleitete Ge-
sundheitszentrum (HGZ) radofine; 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 

   
 Der Vorsitzende informiert über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur 

Vorstellung/ Information über das in Radolfzell ansässige hebammengeleitete Ge-
sundheitszentrum (HGZ) radofine vom 19. September 2022 und teilt mit, dass die   
“radofine” in der nächsten Sitzung des Kreistags am 24. Oktober 2022 Thema sein 
wird.  
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